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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.08.1995

Norm

GRBG §1

Rechtssatz

Die im Katalog des § 180 Abs 5 Z 1 bis 6 StPO taxativ aufgezählten gelinderen Mittel, die zwar die Bewegungsfreiheit

des Betro9enen einschränken, kommen einer Verhaftung oder Festnahme nicht gleich und sind demnach nicht

grundrechtsbeschwerdefähig.
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